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19-Verordnung besondere Lage). Für 
die Entgegennahme von Erklärungen 
im Freizeit- und Unterhaltungsbereich 
ist das Generalsekretariat des Departe-
ments für Justiz und Sicherheit (GS DJS; 
generalsekretariat.djs@tg.ch) zustän-
dig. Im Bereich Kultur und Sport ist das 
Generalsekretariat des Departements 
für Erziehung und Kultur (GS DEK; 
dek@tg.ch) zuständig. Die entspre-
chenden Formulare können auf der 
Website des Kantons, der jeweiligen 
Generalsekretariate und des Sport- und 
Kulturamts bezogen werden. Auch die 
Gemeinden und Verbände werden in 
die Verteilung der Formulare einbezo-
gen.

Veranstalterinnen und Veranstalter 
werden aufgefordert, spätestens fünf 
Tage vor dem Veranstaltungsdatum die 
Erklärung der zuständigen Stelle einzu-
reichen. Diese Massnahme gilt ab so-
fort.

Regierungsrat des Kantons Thurgau

Das Bundesamt für Gesundheit fordert 
die Kantone auf, ihre Kontrolltätigkeit 
insbesondere in Unterhaltungs- und 
Freizeitbetrieben zu verstärken und ver-
mehrt zu prüfen, ob hinreichende 
Schutzkonzepte vorhanden sind und 
umgesetzt werden. Bei Kultur-, Sport-, 
Freizeit- und Unterhaltungsveranstal-
tungen im Laienbereich und bei Sonder-
veranstaltungen trifft der Kanton Thur-
gau daher weitere Massnahmen. 
Veranstalterinnen und Veranstalter in 
diesem Bereich müssen in einem ersten 
Schritt eine Erklärung einreichen, womit 
sie das Vorliegen und die Umsetzung ei-
nes aktuellen Schutzkonzeptes bestäti-
gen. Die Erklärungen werden überprüft 
und ermöglichen eine genaue Erfassung 
der Veranstaltungen im Kanton. Sodann 
können stichprobenweise die Schutz-
konzepte überprüft und deren Umset-
zung vor Ort kontrolliert werden.

Mit Weisung des Bundesamts für 
Gesundheit (BAG) an die Kantone vom 

13. Juli 2020 fordert das BAG von den 
Kantonen, namentlich in Unterhal-
tungs- und Freizeitbetrieben, verstärk-
te Kontrollen der Umsetzung von 
Schutzkonzepten gemäss Art. 4 und des 
Anhangs der Verordnung über Mass-
nahmen in der besonderen Lage zur 
Bekämpfung der Covid-19-Epidemie 
(Covid-19-Verordnung besondere 
Lage) durchzuführen. Ohne ein umset-
zungsbereites Schutzkonzept dürfen 
Veranstaltungen nicht durchgeführt 
werden.

Bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Un-
terhaltungsveranstaltungen im Laien-
bereich und bei Sonderveranstaltun-
gen von professionellen Betrieben 
ausserhalb des Regelbetriebs trifft der 
Kanton nun weitere Massnahmen. In 
einem ersten Schritt wird von Organi-
satorinnen und Organisatoren solcher 
Veranstaltungen eine Erklärung betref-
fend Vorliegen und Umsetzung eines 
aktuellen Schutzkonzeptes verlangt. 

Die Erklärungen werden überprüft und 
bei Bedarf werden weitere Informatio-
nen zu den Schutzkonzepten eingeholt. 
Sodann können stichprobenweise die 
Schutzkonzepte überprüft und deren 
Umsetzung vor Ort kontrolliert werden.

Da flächendeckende Kontrollen 
nicht möglich sind, stehen die Veran-
stalterinnen und Veranstalter weiterhin 
in der Pflicht, die nötigen Schutzvor-
kehrungen primär eigenverantwortlich 
zu treffen. Auch Politische Gemeinden 
sowie Schul- und Kirchgemeinden sind 
gehalten, bei Veranstaltungen, die sie 
bewilligen oder in ihren Einrichtungen 
stattfinden, die Umsetzung eines aktu-
ellen Schutzkonzeptes einzufordern. 
Nicht betroffen sind private Veranstal-
tungen, die nicht in öffentlich zugängli-
chen Einrichtungen oder Betrieben 
stattfinden und deren teilnehmende 
Personen den Organisatoren bekannt 
sind, sowie Veranstaltungen mit bis zu 
30 Personen (Art. 6 Abs. 3 u. 5 Covid-

Verstärkte Kontrolle der 
Umsetzung von Schutzkonzepten

Montag - Donnerstag

8 bis 11.30 Uhr

14 bis 17 Uhr

Freitag

8 bis 15 Uhr

durchgehend

Politische Gemeinde 
Lengwil

Öffnungszeiten 
Gemeindeverwaltung

Dienstag

9 bis 11.30 Uhr

Nachmittag geschlossen

Donnerstag

9 bis 11.30 Uhr

14 bis 16 Uhr

Politische Gemeinde 
Lengwil

Öffnungszeiten 
Sozialer Dienst



Wir feiern am 29. August   
von 13.30 bis 22 Uhr.
Im August 2000 wurde der «Kinder-
Club» ins Leben gerufen. Alle zwei Wo-
chen trafen sich die Kinder unter der 
Leitung von Marianne Schleusser und 
Marianne Kinkelin im Jugendraum in 
der alten Turnhalle. Gemeinsam wurde 
gesungen, eine biblische Geschichte 
gehört, gebastelt oder eine Aktivität 
draussen unternommen. 

Nach einigen Jahren übernahmen 
die heranwachsenden «Kinder-Clüb-
ler» die Leitung und liessen aus der 
Gruppe eine sehr aktive Jungschar mit 
einem grossen Leiterteam heranwach-
sen. Neben einem aufwändigen Pro-
gramm im Zwei-Wochen-Rhythmus 
gehört alljährlich die Teilnahme am re-
gionalen Pfingstlager und ein Sommer-
lager im Zelt zum vielseitigen Angebot. 
Die Leiter besuchen die Kurse des BESJ 
und gestalten jedes Jahr einen Famili-
engottesdienst und ein Adventsfenster. 
Für viele Kinder unserer Gemeinde ist 
der Besuch der Jungschar ein grosses 
Highlight und will nicht verpasst wer-
den.

Zum Jubiläum sind die ganze Bevöl-
kerung und im Speziellen alle ehemali-
gen Kinder-Clübler und Jungschärler 
herzlich eingeladen. 

Programm:
13.30 bis 18 Uhr: Jungscharprogramm. 
Start beim Kirchgemeindehaus. 
18 Uhr: Verpflegung aus dem Pfadikes-
sel beim KGH (Unkostenbeitrag).
19 Uhr: Bilder der letzten 20 Jahre, Sze-
nen aus dem Jungscharleben.
Bis 22 Uhr: gemütliches Beisammen-
sein ums Feuer.

Weitere Informationen sind erhält-
lich bei Franziska Schleusser, franziska.
schleusser@hotmail.com

Jungschar Lengwil

20 Jahre Jungschar 
Lengwil

Sonntag, 6. September
9.45 Uhr Kirche Oberhofen
Gottesdienst mit Vorstellung der 
Konfirmanden
«Expedition Neues Land»
Marc & Meike Ditthardt & Team
Mit Lobpreisband und J. Engeli
Kollekte: Kinderhilfswerk Brasilien

Sonntag, 13. September
9.45 Uhr Kirche Illighausen
Gottesdienst mit Taufe von Fabio 
Hausser «Zukunftsvisionen»
Pfr. Marc Ditthardt & Team
Mit Sing4Lord und J. Engeli
Kollekte: Christoffel Blindenmission

Sonntag 20. September
9.45 Uhr Kirche Oberhofen
Bettagsgottesdienst mit 
Abendmahl:
«Kraftquelle Gebet»
Pfr. Marc Ditthardt & Team
Mit Chörli und J. Bregenzer
anschliessend Kirchenkaffee
Kollekte: wird von der Landeskirche 
bestimmt

KIRCHENAGENDA
Evang. Kirchgemeinde 
Lengwil

Samstag, 29. August
18 Uhr Wortgottesfeier in 
Münsterlingen Ivan Trajkov

Sonntag, 30. August
9.30 Uhr Gottesdienst der Kroaten 
in Münsterlingen

Samstag, 5. September
18 Uhr Eucharistiefeier in  
Münsterlingen 
Don Martino Mantovani

Sonntag, 6. September
9.30 Uhr Gottesdienst der Kroaten 
in Münsterlingen

Sonntag, 30. August
9.30 Uhr Santa Messa in lingua 
italiana
11 Uhr Hl. Messe

Dienstag, 1. September
19 Uhr Hl. Messe in Oberhofen

Sonntag, 6. September
11 Uhr Hl. Messe

KIRCHENAGENDA
Pfarrei St. Ulrich 
Kreuzlingen

Kath. Pfarrei Münsterlingen 
(Klosterkirche)

Am Dienstag, 1. September, um 20 Uhr 
treffen wir uns wieder in der Kirche in 
Oberhofen um mit Liedern aus dem 
neuen Gesangbuch «Rückenwind» 
Gott zu loben, ihn zu preisen und ihm 
zu danken.

Jeder ist herzlich eingeladen mitzu-
singen, zu musizieren, zu beten und 

Gedanken auszutauschen. Niemand 
verpflichtet sich zu etwas, man kommt, 
wenn es die Zeit und die Stimmung zu-
lässt (bei kühlem Wetter eine Decke 
mitnehmen). 

Wir freuen uns über jede/jeden, 
dem dieses Angebot zusagt!

Marianne Schleusser und Tanja Bolzli

Herzliche Einladung  
zum Sing4Lord

Bild: zvg

Die SBB führt seit Februar bis voraus-
sichtlich Dezember 2020 Unterhalts-
arbeiten zwischen Weinfelden und 
Kreuzlingen durch. Deshalb fallen 
die Züge teilweise nachts und wäh-
rend einem Wochenende im August 
aus und werden durch Busse ersetzt.

Die SBB unterhält das meistbefahrene 
Bahnnetz der Welt. Was so intensiv ge-
nutzt wird, muss gepflegt werden. Des-
halb werden auf der Strecke Weinfel-
den–Kreuzlingen Unterhaltsarbeiten 
ausgeführt. Gleichzeitig werden die 
Bahnhöfe Siegershausen und der 
Bahnhof Konstanz barrierefrei umge-
baut. Aus betrieblichen und aus Sicher-
heitsgründen sowie um die Bauarbei-
ten möglichst effektiv und ohne 
Unterbruch auszuführen, wird die Stre-
cke zwischen Weinfelden und Kreuz-
lingen für den Zugsverkehr gesperrt. Es 
verkehren Busse statt Züge. 

Betroffene Daten und Strecken:
Freitag, 28. August von 21.30 Uhr 
durchgehend bis Montag, 31. August 
4.55 Uhr S14 / SN: Ausfall Weinfelden–
Kreuzlingen IR 75 / RE: Ausfall Weinfel-
den–Konstanz, Reisende ab/bis Wein-
felden nach/von Kreuzlingen benutzen 
die Ersatzbusse der S14. Reisende der 
IR 75 / RE benützen ab Frauenfeld bis 
Kreuzlingen die Direktbusse via Auto-
bahn und umgekehrt. Die Ersatzbusse 
verkehren teilweise vorzeitig.

Nächte: Dienstag/Mittwoch, 25./26. 
August, Freitag/Samstag, 28./29. Au-
gust, Dienstag/Mittwoch bis Freitag/
Samstag, 1./2. September, bis 4./5. Sep-
tember, Montag/Dienstag, 21./22. Sep-
tember, Mittwoch/Donnerstag, 23./24. 
September bis 24./25. September, je-
weils von 1.05 Uhr bis 4.55 Uhr S14: 
Ausfall letzter Zug Weinfelden–Kreuz-
lingen. Es verkehrt ein Bahnersatzbus.

Nächte: Mittwoch/Donnerstag bis 
Donnerstag/Freitag, 26./27. August bis 
27./28. August, jeweils von 1.05 Uhr 
bis 4.55 Uhr S14: Ausfall letzte Züge 
Weinfelden–Konstanz. Es verkehren 
Bahnersatzbusse.

Nächte: Dienstag/Mittwoch bis 
Mittwoch/Donnerstag, 14./15. Septem-
ber bis 15./16. September, Sonntag/
Montag, 4./5. Oktober, Sonntag/Mon-
tag bis Donnerstag/Freitag, 15./16. No-
vember bis 19./20. November, jeweils 
ab 21.30 Uhr bis anderntags 4.55 Uhr 
S14: Ausfall Weinfelden–Kreuzlingen. 
Es verkehren Bahnersatzbusse, Ersatz-
busse teilweise vorzeitige Abfahrt ab 
Weinfelden. IR 75 / RE: Umleitung zwi-
schen Weinfelden mit a. O. Halt in Am-
riswil und Romanshorn direkt nach 
Konstanz. Halt in Kreuzlingen entfällt. 
→ vorzeitige Abfahrt ab Konstanz.

Wir empfehlen Reisenden kurz vor 
Reise den Online-Fahrplan zu konsul-
tieren. Thurbo Ag, SBB AG

Spezialfahr-
plan



 
 
Freie Engagements Kurzzusammenstellung der aktuellen Gesuche 
 

 
Möchten Sie mehr erfahren oder selbst eine Anfrage schalten? Kontaktieren Sie uns, 
wir geben Ihnen gerne Auskunft! 
 
Esther Jucker 
Leiterin Koordinationsstelle NBHS 
 
Nachbarschaftshilfe See   Tel. 077 524 76 89, täglich 08.30 bis 11.30 Uhr  
Bahnhofstrasse 15     www.nbhs.ch  
Postfach 30      info@nbhs.ch 
8594 Güttingen    

Ich suche Region 

Wir suchen eine Einkaufshilfe für ein älteres Mitglied/ 
gefährdete Person. 1x / Woche Einkaufen im Coop Güttingen, 
vom 26. September bis 17. Oktober.   

Güttingen 

Wir suchen für ein älteres Ehepaar und Mitglied, eine Person 
welche sporadisch im Notfall für Besorgungen kontaktiert 
werden kann, ab und zu Zeit hat für ein Gespräch oder etwas 
rund ums Haus helfen kann. 
 

Scherzingen 

Mittwoch, 9. September 2020 
Bereitstellung ab 7 Uhr

Politische Gemeinde 
Lengwil

Nächste Grünabfuhr

Kirchmeier Jörg und Christine, 
Illighauserstrasse 1, 
8574 Oberhofen TG:
Innenausbau Wohnung / Umnut-
zung Gewerbe zu Wohnen, Illighau-
serstrasse 1, Parz. 75 in Oberhofen

 * Rickenbach Daniel, Spitzacker 6, 
8574 Illighausen:

  Abbruch Velounterstand /  
  Erstellung Abstellraum mit  
  Terrasse, Spitzacker 6, Parz. 
  2289 in Illighausen

 * Baubewilligung im  
vereinfachten Verfahren

Gemeinderat Lengwil

Politische Gemeinde 
Lengwil

Baubewilligungen

28.07.2020

d/b Immobilien GmbH, in Lengwil, 
CHE-112.053.794, Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung (SHAB Nr.66 
vom 3.4.2020, Publ. 1004865795). 
Firma neu: d/b Immobilien GmbH in 
Liquidation. Die Gesellschaft ist mit 
Beschluss der Gesellschafterver-
sammlung vom 16.7.2020 aufge-
löst. Eingetragene Personen neu 
oder mutierend: Hiestand, Bruno, 
von Freienbach, in Wollerau (Freien-
bach), Gesellschafter und Ge-
schäftsführer, Liquidator, mit Einzel-
unterschrift, mit 2 Stammanteilen zu 
je CHF 10000.–

(bisher: Gesellschafter und Ge-
schäftsführer, mit Einzelunterschrift).

HANDELSREGISTER

Ende August feiert Oskar Vollenwei-
der-Hunziker seinen 83. Geburtstag. 
Anfangs September feiern Frau Uor-
schla Fischbacher-Caviezel ihren 85. 
Geburtstag, Herr Oskar Beck seinen 
86. Geburtstag sowie Frau Christa-
Maria Pawlitzki-Otte ihren 87. Ge-
burtstag. Den Jubilarinnen und den 
Jubilaren gratulieren wir ganz herzlich 
und wünschen weiterhin Gesundheit 
und alles Gute. Gemeinderat Lengwil

WIR GRATULIEREN

Gemäss dem seit 1. Januar 1996 gelten-
den Bundesgesetz über die Kranken-
versicherung (KVG) erhalten Versi-
cherte in bescheidenen wirtschaftlichen 
Verhältnissen einen finanziellen Bei-
trag an die Prämien für die obligatori-
sche Krankenversicherung, die Prämi-
enverbilligung.

Im März 2020 sind die Prämienver-
billigungsanträge 2020 an alle an-
spruchsberechtigten Personen ver-
sandt worden. Anspruchsberechtigt ist, 
wessen Steuerrechnung eine einfache 
Steuer à 100 Prozent unter 800 Franken 
ausweist. Für die Prämienverbilligung 
2020 ist die provisorische Steuerrech-
nung 2019 massgebend. 

Prämienverbilligung für Kinder bis 
zum vollendeten 18. Altersjahr erhalten 
Eltern, deren einfache Steuer unter 
1´600 Franken. Für Personen und Kin-
der, deren Eltern ein steuerbares Ver-
mögen ausweisen, wird keine Prämien-
verbilligung entrichtet. 

Sollten Sie von Ihrer Wohngemein-
de keinen Antrag erhalten haben und 
sind Sie der Meinung, dass Sie auf-
grund Ihrer prov. Steuerrechnung 
2019 zum Bezug der Prämienverbilli-
gung berechtigt sind, dann melden 
Sie sich bis spätestens 31. Dezember 
2020 bei der Wohngemeinde, in der 
Sie am 1. Januar 2020 angemeldet wa-
ren.

Erinnerung Prämienverbilligung 2020
Prämienverbilligung  
für vergangene Jahre
Haben Sie für das vergange Jahr 2019 
aufgrund der provisorischen Steuer-
rechnung 2018 keine Prämienverbilli-
gung erhalten, nun aber eine tiefere 
definitive Schlussrechnung 2019, dann 
können Sie innert 30 Tagen seit rechts-
kräftiger Schlussrechnung 2019 schrift-
lich bei der Krankenkassen-Kontroll-
stelle ein Gesuch um Neubemessung 
der Prämienverbilligung 2019 stellen. 
Für weitere Fragen über die Prämien-
verbilligung wenden Sie sich bitte an 
die Krankenkassenkontrollstelle Ihrer 
Wohngemeinde.

Krankenkassenkontrollstelle Lengwil

Die Reservation der zwei Tages-
karten kann online unter 

«www.lengwil.ch», wie auch telefo-
nisch oder direkt am Schalter der 
Gemeindeverwaltung erfolgen. 
Ausgegeben werden die Karten 
ausschliesslich am Schalter der 

Verwaltung.

Pro Tageskarte wird eine Gebühr 
von 42 Franken berechnet.

Gemeindeverwaltung Lengwil 
Tel. 071 686 30  00 / www.lengwil.ch

Politische Gemeinde 
Lengwil

Tageskarten Gemeinde

Unter dem Link 

www.fundservice-schweiz.ch 

können verlorengegangene Gegenstände wieder gefunden werden. 

Mit ein paar Klicks können Sie online nach Ihrem Gegenstand suchen.

Derzeit nehmen folgende Teilnehmer am zentralen Fundservice in der 

Schweiz teil:

Schweizerische Bundesbahnen SBB, diverse regionale Verkehrsbetrie-

be, Flughafen Zürich und Genf, diverse Kantone und Gemeinden.

Weitere Informationen dazu finden Sie auf der obengenannten Webseite.

Gemeindeverwaltung Lengwil

FUNDSERVICE-SCHWEIZ.CH - EASYFIND



Gestalten Sie Ihr individuelles  
Fotobuch (mit ifolor)

Sie erfahren in diesem Kurs, wie Sie 
Ihre Bilder auf dem PC organisieren 
und mit welchem (Gratis-) Programm 
vorbereiten können. Sie lernen die 
Gestaltungs-Software von ifolor ken-
nen. Im Kurs verwenden Sie keine 
eigenen Fotos. Sie arbeiten mit Fo-
tos, die Ihnen von uns extra für diesen 
Kurs zur Verfügung gestellt werden. 
Für das Fotobuch sind der Kreativität 
dann keine Grenzen mehr gesetzt. 
Der Kurs findet an vier aufeinanderfol-
genden Freitag-Nachmittagen statt, 
vom 11. September bis 2. Oktober 
und zwar von 13.30 bis 16 Uhr bei 
Pro Senectute in Kreuzlingen (Park-
strasse 8). Kosten: 390 Franken für 
4x3 Lektionen inkl. Kursunterlagen 
und 50 Prozent Gutschein für die ers-
te Bestellung eines Fotobuches bei 
ifolor. Anmeldung: Pro Senectute 
Thurgau, Dominik Linder, 071 626 10 
83, kurse@tg.prosenectute.ch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACHTUNG NEUES DATUM: 

 

Fiire mit de Chliine 
am Samstag, 5. September 2020 ANSTELLE 29.8.20 

17.00 – 17.45 Uhr 
in der Kirche Illighausen 

 
Thema: Jesus tut Wunder 

 
 
 

Gemäss den gesetzlichen Vorgaben wurden die Stromtarife 2021 neu 
berechnet.

Dank unseren treuen Kunden, vorausschauender Planung, verlässlichen Part-
nern sowie keinen übergeordneten Anpassungen der öffentlichen Abgaben 
erfahren die Tarife für das Jahr 2021 in der Grundversorgung keine Änderun-
gen. Die Stromtarife in der Gemeinde können somit auf moderatem Niveau 
gehalten werden. Der Aufschlag für das Wahlprodukt «aqua sun» des Thur-
gauer Naturstroms kann sogar um 1.4 Rp./kWh auf 8.5 Rp./kWh gesenkt 
werden.

Der Bau von Photovoltaikanlagen (PVA) erfreut sich weiterhin grosser Beliebt-
heit. Dies hat die positive Auswirkung, dass der Anteil von Solarstrom in den 
Thurgauer Naturstromprodukten erhöht werden kann. Es steht somit mehr hei-
mischer Solarstrom im Handel zur Verfügung. Damit die jeweiligen Produkte 
auch weiterhin marktfähig und bezahlbar bleiben, muss der Preisgestaltung 
besonderes Augenmerk geschenkt werden.

Eine Anpassung des Vergütungssatzes für Solarstrom an die aktuellen und 
zukünftigen Marktverhältnisse ist unumgänglich. Der Vergütungssatz für den 
ökologischen Mehrwert aus Sonnenenergie sinkt daher von 7.0 Rp./kWh auf 
5.0 Rp./kWh. Ausführlichere Informationen rund um den Thurgauer Natur-
strom finden Sie auch im Internet unter www.thurgauernaturstrom.ch.

Die detaillierte Aufstellung aller Tarife mit den allgemeinen Tarifbestimmungen 
kann als pdf-Datei unter www.lengwil.ch/Versorgung heruntergeladen oder 
bei der Gemeindeverwaltung (Telefon 071 686 30 00) bezogen werden.

Gemeinderat Lengwil

Politische Gemeinde 
Lengwil

Neue Stromtarife

Am Samstag, 5. September, findet 
der Bring- und Holtag unter Einhal-
tung eines Schutz- und Hygienekon-
zepts beim Werkhof der Gemeinde 
Lengwil statt.

Gegenstände können von 9 bis 11 
Uhr gebracht werden, bis 12 Uhr 
besteht die Möglichkeit, Sachen 
mitzunehmen.

Am Bring- und Holtag haben Sie die 
Gelegenheit, noch brauchbares 
(ausser Kleider und grosse Möbel) 
abzugeben, zu tauschen oder gratis 
mit nach Hause zu nehmen.

Unter den gegebenen Umständen 
wird auf das Betreiben einer  
Festwirtschaft verzichtet.

Ressort Umwelt und Entsorgung

Politische Gemeinde 
Lengwil

Bring- und Holtag

Freitag, 11. September 2020 

Freitag, 25. September 2020 

Freitag, 9. Oktober 2020

Politische Gemeinde 
Lengwil

Nächste Ausgaben 
Lengwiler Ziitig

Die Schützengesellschaft Land-
schlacht-Scherzingen organisiert das 
diesjährige Feldschiessen für die Ge-
meinden Bottighofen, Altnau, Langric-
kenbach, Landschlacht-Scherzingen 
und natürlich auch Lengwil. Teilnah-
meberechtigt sind alle Schweizerinnen 
und Schweizer ab dem zehnten Alters-
jahr. Jugendliche von zehn bis 16 Jah-
ren müssen in Begleitung eines Er-
wachsenen sein. 

Geschossen wird mit Ordonanzwaf-
fen (Karabiner, Sturmgewehr 57 oder 
90) auf die Scheibe B4. Das Feldschie-
ssen ist gratis. Sturmgewehre 90 kön-
nen im Schützenhaus ausgeliehen wer-
den. 

Die Schützengesellschaft Lengwil 
freut sich auf eine grosse Beteiligung, 
insbesondere auf einen Grossauf-
marsch aus der Gemeinde Lengwil. 

Geschossen wird zu folgenden Zeiten:
Samstag, 29. August, von 9 bis 17 Uhr
Sonntag, 30. August, von 9 bis 11.30 Uhr

Schützengesellschaft
Landschlacht-Scherzingen

Alle ans Feld-
schiessen

Aufgrund eines internen Anlasses  

schliessen die Büros der   

Gemeindeverwaltung am  

Dienstag, 22. September 2020  

bereits um 10.30 Uhr.

Bei Todesfällen melden Sie sich 

unter der Telefonnummer

079 468 15 40.

Besten Dank für Ihr Verständnis.

Gemeindeverwaltung Lengwil

Politische Gemeinde 
Lengwil

Donnerstag, 3. September

19.30, Mannschaftsübung, 

Feuerwehrdepot Oberhofen,  

Feuerwehr Lengwil

Freitag, 4. September

Kleider- und Schuhsammlung, 

Tell-Tex

Samstag, 5. September

9 bis 12, Bring- und Holtag 2020, 

Werkhof Lengwil

VERANSTALTUNGEN


